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0. Vorbemerkung zur Überarbeitung

In der 1.Änderung des Bebauungsplans ‚Buchheim Museum der Phantasie‘ der Gemeinde 
Bernried wurde die - in der vorhandenen Fassung schon weitgehend berücksichtigte - 
Erweiterung des Museums an die inzwischen detailliertere Umbauplanung angepasst. 
Die grün gefärbten Passagen des überarbeiteten Umweltberichtes markieren die daraus 
resultierend geänderten bzw. ergänzten Passagen im Vergleich zur bisherigen Ausarbeitung.

1. Einleitung

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des 
Bauleitplanes auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.
Die gesetzliche Grundlage für den Umweltbericht liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der 
novellierten Fassung vom 20.07.2004, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 3. 11. 
2017 (BGBl. I S. 3634) (§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a 
ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung).

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

Trotz seiner Größe von ca. 4.000 m² ist die räumliche Situation im Museum der Phantasie 
wegen der Vielzahl der Exponate, wechselnder Ausstellungen und dem Angebot künstlerischer 
Tätigkeiten für die Besucher enorm beengt. 

Deshalb soll das ausrangierte Schiff 'MS Phantasie' dauerhaft auf dem Gelände aufgestellt 
werden, um dort den Raumbedarf für die Malschule zu decken.
Auch für das Museum selbst ist es Ziel, die angespannte Raumsituation zu entschärfen durch 
verschiedene Erweiterungen des Gebäudes, wo laut Planung Architekturbüro Behnisch 
zusätzliche Werkstätten, Büroräume und Ausstellungsräume im UG und EG untergebracht 
werden sollen.
Die dafür notwendigen Maßnahmen umfassen eine Vergrößerung der im Nordwesten schon 
unter der Wiese vorhandenen Kellerräume nach Norden, die Erweiterung von 
Ausstellungsräumen im Nordosten inklusive der dafür notwendigen Überarbeitung der 
angrenzenden Feuerwehrflächen, sowie eine Erweiterung des Cafés im Süden des Gebäudes.
Schließlich ist es geplant, eine planungsrechtliche Grundlage zu schaffen, um einzelne 
Kunstgegenstände im Park aufzustellen, von denen ein Teil derzeit schon Bestand ist.

Für die Freiflächen werden daher die Bestandsfestsetzungen dahingehend geändert, dass 
zusätzlich das Schiff (dauerhaft), sowie maximal 20 Kunstwerke (wechselnd) aufgestellt werden
dürfen (5 Kunstwerke bis zu 100 m² Flächengröße, einer Höhe bis max. 10 m und max. 100 m³ 
Rauminhalt sowie 15 Kunstwerke bis zu 10 m² Flächengröße, einer Höhe bis max. 6 m und 
max. 25 m³ Rauminhalt), der Bauraum wird an die Planung der Erweiterung angepasst.

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten Ziele des 
Umweltschutzes

Nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm für den Landkreis Weilheim-Schongau ist der 
Planungsraum (wie das gesamte Gemeindegebiet) Teil eines Schwerpunktgebietes des 
Naturschutzes, hier „Rückzugsendmoränenlandschaft um Bernried“.
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Landschaftsschutzgebiet 
"Ufergebiet am Starnberger See". Weitere Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
oder dem Bayerischen Naturschutzgesetz sind im Plangebiet nicht ausgewiesen.
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung ermittelt 
wurden

Für die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes wurden die Ergebnisse von örtlichen 
Kartierungen verwendet sowie Informationen aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Bernried 
und dem Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Weilheim-Schongau.

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands, einschließlich der 
Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden

Das Gelände ist Teil des historischen Höhenrieder Parks. Mächtige Einzelbäume, Gehölzgruppen 
und extensive blühende Wiesen prägen das Erscheinungsbild. Die Wege sind entsprechend der 
starken Belastung durch die Vielzahl der Besucher versiegelt. Motorisierten Verkehr gibt es bis auf 
Versorgungsfahrten im Gelände nicht, der Besucherparkplatz befindet sich westlich des 
Plangebietes.
Der Parkcharakter wird sich durch die Planung nicht verändern, da lediglich die randliche, durch 
die Bepflanzung stark abgestimmte Aufstellung des Schiffes auf einer vorbelasteten Fläche 
(früherer Parkplatz) mit einer Grundfläche von max. 100 m² zugelassen werden soll. Der 
Parkcharakter wird auch durch die Museumserweiterung fortbestehen, die Aufstellung von max. 20 
Kunstwerken, die allerdings heute zum Teil schon vorhanden sind, soll zusätzlich baurechtlich 
geregelt werden soll.

a) Grundlagen und Allgemeines

Das Gebiet ist nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (OBLINGER (in HIEMEYER, 
1978) der naturräumlichen Einheit „Ammer-Loisach-Hügelland“ zuzuordnen. Die Einheit umfasst 
die eisgeformte Landschaft des Isarvorlandgletschers. Das Becken des Starnberger Sees entstand
aus Teilströmen dieses Gletschers, das angrenzende Hügelland ist das Aufschüttungsgebiet. Es 
bildete sich eine wellige Grundmoränenlandschaft mit typischen Drumlinausbildungen.
In Mulden und Becken sind anmoorige Böden und echte Moorböden weit verbreitet. In die 
eiszeitlichen Ablagerungen haben sich Bäche, die alle dem Starnberger See zustreben, teilweise 
tief eingeschnitten.
Das Gelände des Bebauungsplanes liegt zwischen 586 und 615 müNN. Die Seehöhe des 
Starnberger Sees beträgt ca. 684 müNN.
Die Aufstellung des Schiffes soll im südlichen Randbereich der großen zentralen Grünfläche 
südlich des Cafébereichs und optisch gut abgeschirmt erfolgen. Hier ist die Geländetopographie 
am flachsten, so dass ohne nennenswerte Geländeveränderungen das Vorhaben naturschonend 
umgesetzt werden kann. Früher wurde dieser Bereich für Parkplatzzwecke bereits aufgekiest. 
Deshalb eignet sich der Bereich östlich des Verwaltergebäudes und nahe der bestehenden 
Bepflanzung und dem Seeuferweg am besten. Ein naturnaher aufgekiester Fußweg zwischen 
Museumscafé und Schiff muss jedoch angelegt werden.
Der Standort für das Schiff liegt auf ca. 595 - 596 müNN südlich des Cafés und mit ca. 55 m 
deutlich vom Museum abgesetzt. Das Gelände steigt leicht nach Westen mit ca. 1,5 % an. Die 
Zufahrt für Notfahrzeuge ist auf der Südseite des Verwaltergebäudes über ein Tor und einen 
gekiesten Weg bereits vorhanden.
Für die Erweiterung im Nordosten sollen nicht besucherzugängliche Zufahrtsflächen überbaut 
werden.

 

b) Schutzgut Flächen

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten Böden ist 
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zu vermeiden, Bodenversieglungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. 
Ein grundsätzliches Ziel der Bebauungsplanung besteht darin, Umweltressourcen sparsam und 
effizient zu nutzen.
Für das Vorhaben werden zusätzliche Flächen benötigt, wobei die Aufstellung auf einer durch 
einen früheren Parkplatz vorbelasteten Fläche erfolgen soll. 
Für die Erweiterung werden hauptsächlich schon versiegelte Flächen überbaut, so dass sich die 
Flächeninanspruchnahme in engen Grenzen hält.
Die bis zu max. 20 Kunstwerke, die zum Teil schon vorhanden sind, haben verschiedene, teils 
wechselnde, Standorte. 

c) Schutzgut Boden

Die Ablagerungen der Würmeiszeit prägen das Landschaftsbild in Bernried. Die von den 
Eisströmen herbeigeführten Schuttmassen blieben in Form von Moränen liegen.
Auf den quartären Ablagerungen haben sich Parabraunerden und Braunerden entwickelt.
Die Böden sind durch die Anlage des Parks, den Wegebau und die vorhandenen baulichen 
Anlagen gestört. 

Als neuer Eingriff in den Boden ergibt sich die Inanspruchnahme einer max. 100m² großen Fläche 
für das etwa 90cm eingesenkt aufzustellende Schiff. Diese Fläche war bereits verändert durch die 
Anlage des früheren Parkplatzes, der Kiesunterbau befindet sich noch im Boden, er wurde lediglich
mit einer dünnen Schicht Mutterboden überdeckt. 
Außerdem erfahren ca. 150 m² Boden Eingriffe durch die Einbringung des Kiesunterbaus für die 
notwendigen Wegebeziehungen vom Zelt zum Museum bzw. zur Toilette im Verwaltergebäude.
Der Bereich Erweiterungsfläche ist ebenfalls  schon verändert, in großen Teilen bestehen dort 
Wege- und Abstellflächen mit entsprechendem Unterbau. Nur in sehr geringem Umfang werden 
noch nicht versiegelte, begrünte Randflächen beeinträchtigt.
Die Aufstellung der max. 20 Kunstwerke erfolgt ohne Fundament oder nach Möglichkeit mit Fertig-
Fundamenten, die nach dem Abbau wieder entfernt werden können. 

Der Eingriff in das Schutzgut Boden wird so weitgehend minimiert.

d) Schutzgut Wasser

Vorfluter des Gebietes ist der Starnberger See. Im Gebiet selbst bestehen am Nordrand 6 Teiche, 
die ebenso wie die übrige Parkanlage nicht verändert werden. Auf eine weitere Beschreibung im 
Umweltbericht wird deshalb verzichtet.
Bedingt durch die geologischen Verhältnisse gibt es im Bearbeitungsraum keinen gleichmäßigen 
Grundwasserhorizont. Die Moränen setzen sich aus verschiedenen Materialien von feinkörnigen 
Lehmböden bis zu großkörnigen Schottern zusammen, wodurch das Grundwasser in verschieden 
tiefen Horizonten ansteht. Die Versickerungsfähigkeit im Moränengebiet ist unterschiedlich, in den 
lehmigen wasserundurchlässigen Moränenböden finden sich diverse wasserdurchlässige 
Kiesadern.
Das auf das Schiff treffende Regenwasser wird an Ort und Stelle versickert, auch der Niederschlag
auf Wege und Kunstwerke fließt seitlich zum Versickern ab, so dass sich kein Einfluss auf das 
Schutzgut Wasser ergibt.
Durch die Erweiterung werden zusätzliche Flächen überbaut. Da diese großteils jetzt schon voll- 
oder teilversiegelt sind, wird die Neuversiegelung minimiert - trotzdem kann die Bebauung die 
Grundwasserneubildung, wenn auch sehr geringfügig, verringern.
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e) Schutzgut Luft / Klima

Der Planungsumgriff gehört klimatisch zum Bereich „Süddeutschland“, Untereinheit Klimabezirk 
„Oberbayerisches Alpenvorland“. Bedingt durch die Stauwirkung der Alpen nimmt im Alpenvorland 
die mittlere Jahresniederschlagsmenge von Norden nach Süden zu. Sie liegt in Bernried bei 900 
mm, die mittlere Lufttemperatur bei 7° C.
Die Winde wehen überwiegend aus westlicher Richtung.
Die kleinklimatischen Verhältnisse sind abhängig von der Topographie des Raumes und der 
jeweiligen Bodennutzung (Wald, Acker, Grünland, Siedlung). Die Unterschiede, die aufgrund der 
Bodennutzung vorhanden sind, werden besonders in Nächten mit klarem Himmel deutlich, wenn 
die Gegenstrahlung der Wolken fehlt und die Ausstrahlung des Bodens besonders hoch ist. Über 
Acker und Grünland entsteht nachts Kaltluft, die der Geländeneigung folgend in tiefergelegene 
Gebiete fließt.
Im Plangebiet kann wegen der vorhandenen Gehölzpflanzungen und Bebauungen nur 
untergeordnet Kaltluft entstehen, es bestehen auch keine Luftaustauschbahnen.
Schiff und Kunstinstallationen beeinträchtigen daher Luft und Klima nur vernachlässigbar, wegen 
der durch das Schiff minimal reduzierten Verdunstungsfläche.
Da die Erweiterung über schon großteils voll- oder teilversiegelten Flächen geplant ist, werden Luft 
und Klima nur geringfügig, über die auch hier reduzierten Verdunstungsflächen, verändert. 

f) Schutzgut Arten und Lebensräume

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet 
„Ufergebiet am Starnberger See“ (LSG-00368.01). Der daraus resultierende Widerspruch zwischen
Bebauungsplan und LSG-VO soll aufgrund der kleinflächigen Maßnahmen unter maximaler 
Beachtung von naturschutzfachlichen Anregungen und Minderungsmaßnahmen durch eine 
naturschutzrechtliche Einzelbefreiung im Rahmen der nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren 
erfolgen.
Direkt östlich des Geltungsbereiches liegt das FFH- und SPA-Gebiet Starnberger See.
Im Osten des Bebauungsplanes liegen Teile des Biotops Nr. 8133-0140: Feldgehölze, 
Baumhecken und Gewässerbegleitgehölze bei Bernried und Hapberg FFH- und SPA-Gebiet und 
das Biotop werden von der geplanten Maßnahme nicht berührt.
Die Vegetation des Plangebietes besteht aus parkartigem Baumbestand mit nach Osten zum 
Starnberger See hin geneigten Wiesenflächen. Eine Bereicherung stellen die 6 Teiche mit ihrer 
Vegetation am Nordrand des Gebietes dar.

Die vorhandenen Wiesengesellschaften wurden seit vielen Jahren nicht gedüngt.
Dadurch konnte sich eine Artenzusammensetzung entwickeln, die in ihrer Entwicklung in Richtung 
des FFH-Lebensraumes „artenreiches Grünland“ geht. Wertgebende Arten sind Wiesenmargerite, 
Wiesenpippau, Klappertopf, Honiggras, Skabiose, Wiesenschaumkraut und Pimpinelle.
Der geplante Aufstellbereich des Schiffes ist gestört durch die frühere Nutzung als Parkplatz. Hier 
kommen zwar die oben genannten Arten ebenfalls vor, allerdings in geringerer Anzahl und 
gemischt mit Nährstoffzeigern wie Löwenzahn und Sauerampfer. Vermutlich wurde nach der 
Auflösung des früheren Parkplatzes ein nährstoffreicher Humus mit den entsprechenden Samen 
aufgetragen. Durch das gute Quellpotential der Umgebung besitzt die Aufstellfläche des Schiffes 
allerdings eine gute Regenerationsfähigkeit.
Im Aufstellbereich des Schiffes mit den beiden Zuwegungen kommen keine nach dem 
europäischen oder deutschen Artenschutzrecht besonders gefährdeten oder streng geschützten 
Tierarten vor. Durch diese Maßnahme ist eine Gefährdung solcher Arten hinsichtlich ihrer 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten weder mittel- noch unmittelbar gegeben. Dennoch sollte sich der 
Bauherr vor Beginn der Bauarbeiten vergewissern, dass keine besonders geschützten Arten zu 
Schaden kommen.
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Der Bereich der Erweiterung ist größtenteils versiegelt und auch in den überbauten Grünflächen 
nicht von hohem ökologischen Wert. 
Dort müssen jedoch mehrere Kugelbuchse sowie eine Linde entfernt werden. Durch die 
notwendige Überplanung der Feuerwehrabfahrt müssen vsl. mehrere nahe Bäume (Birken, Esche, 
sämtlich in der Degenerationsphase) aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden.
Dabei sind jedoch keine artenschutzrechtlichen Tatbestände absehbar. Der vorgelagerte 
Grüngürtel am Seerand, als Biotop kartiert, wird nicht tangiert.

Das Schutzgut Arten und Lebensräume wird somit durch Schiff, Erweiterung und 
Kunstinstallationen dahingehend geringfügig verändert, dass durch die Einbauten kleinflächig 
Lebensräume von geringerem ökologischen Wert verloren gehen. 

(Auszug aus dem Bayern Atlas)

grün gepunktet: 
Landschaftsschutzgebiet

rot eng schraffiert: 
Biotop gem. 
Biotopkartierung

rot weit schraffiert: 
FFH-Gebiet und SPA-
Gebiet (Starnberger See)

blau weit schraffiert: 
Vogelschutzgebiet (Starn-
berger See)

weiße Kontur: 

Standort Schiff

g) Schutzgut Landschaftsbild

Die Bedeutung des Landschaftsbildes und die Erholungseignung der Landschaft liegen einerseits 
in ihrem ästhetischen Eigenwert und andererseits in ihrer Funktion als Lebensgrundlage des 
Menschen. Dabei ist das Landschaftsbild durch Vielfalt, Eigenart und Natürlichkeit charakterisiert. 
Seine Erholungseignung misst sich an der Erschließung, Freiraumausstattung als auch an der 
Ausprägung der Landschaftsstrukturen. Bei der vorliegenden Planung ist die Landschaft unter 
ästhetischen Gesichtspunkten in Bezug auf ihre Eigenart, Vielfalt und Schönheit untersucht 
worden.
Das Landschaftsbild im Untersuchungsraum ist durch würmeiszeitliche Vorgänge geprägt. Dabei 
handelt es sich um die Moränenflanke zum Starnberger See.
Der parkartige Baumbestand mit den nach Osten zum See hin geneigten Wiesenflächen ist 
landschaftsästhetisch sehr hoch einzustufen. 

Das Schiff bildet für die Museumsfläche eine zusätzliche 'Landmark' und touristische Attraktion, die 
das Landschaftsbild thematisch zum nahen See passend bereichert. Für die Umgebung – von der 
Tutzinger Straße aus und vom See – ist das Schiff durch den Baumbestand bedingt nicht zu 
sehen. 
Die Erweiterung ist durch die starke Eingrünung mit Bäumen weder von Norden, noch vom See 
aus, und durch die rückseitige Lage auch nicht vom Besucherbereich im Westen aus, einsehbar. 
Eine Beeinflussung des Landschaftsbildes findet hier deshalb nicht statt.
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Das Schutzgut Landschaftsbild wird daher durch die geplanten Einbauten entweder gar nicht, oder 
eher positiv verändert.

h) Schutzgut Mensch

Das Plangebiet erfährt durch die südwestlich vorbeiführende Staatsstraße St 2063 
Lärmimmissionen; die Verkehrsbelastung beträgt laut Zählung (Stand 2015, Zählstelle 81339500 / 
Bernried-Nord) 5.087 Kfz/ 24 h. Das Museum selbst ist mit großem Abstand zum See hin orientiert 
und wird nicht negativ beeinflusst; das denkmalgeschützte Verwaltergebäude liegt näher zur St 
2063 und hat daher eine höhere Lärmbelastung; da hier jedoch keine Wohnnutzung erlaubt ist, das
Gebäude zum See hin orientiert ist und ausschließlich tagsüber Büronutzung stattfindet, ergibt sich
nur eine geringe bis mittlere Belastung für das Schutzgut Mensch durch Lärm- oder andere 
Immissionen. Das geschützt hinter dem Verwaltergebäude zum See hin gelegene Schiff wird 
ebenfalls nur tagsüber und nur zu bestimmten Terminen genutzt; hier kann von keiner bis nur 
geringer Belastung durch Immissionen ausgegangen werden.
In kultureller Hinsicht ist das Buchheim-Museum der Phantasie seit seinem Bestehen ein 
Publikumsmagnet für kunstinteressierte Menschen. Die Aufstellung des Schiffes für künstlerische 
Aktivitäten der Besucher wird die Attraktivität und Nutzbarkeit des Gesamtgeländes erhöhen, 
ebenso wie die Verbesserung der Ausstellungsräume nebst Werkstätten und die Aufstellung der 
Kunstwerke auf dem Freigelände. In kulturellen Belangen ist die Wirkung der Planung auf das 
Schutzgut Mensch daher positiv.

i) Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Das Plangebiet beinhaltet ein Baudenkmal an der Zufahrt im Süden (Verwaltergebäude). Sonstige 
Kultur- und Sachgüter sind im Gebiet nicht vorhanden.
Der Höhenrieder Park nördlich des Geltungsbereiches ist als Gartenbaudenkmal ausgewiesen.

j) Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

Die genannten Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in vielfältiger Weise und in 
unterschiedlichem Maß. Bekannt sind beispielsweise (meist positive) Wirkungen der biologischen 
Vielfalt auf den Menschen oder auf das Landschaftsbild. Umgekehrt wirkt der Mensch mit seinen 
Aktivitäten (Bauen, Erholung, Verkehr, Landwirtschaft etc.) - meist negativ - auf die Schutzgüter 
Flora/Fauna, den Boden oder den Wasserhaushalt ein.
Im vorliegenden Fall ist vor allem der Wirkungspfad Boden – Arten und Lebensräume durch die 
Aufstellung des Schiffes, die Erweiterung und die Kunstinstallationen betroffen (begrenzte Eingriffe 
in den Boden mit geringfügigen Verlusten an Lebensräumen). Allerdings sind die Auswirkungen 
durch die Vorbelastung des Gebietes bzw. durch die kleinen Einzelflächen so gering, dass sie 
kaum einen Einfluss auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern haben werden.
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung und bei 
Nichtdurchführung der Planung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Buchheim Museum der Phantasie“ sind Eingriffe in 
die Landschaft verbunden, die zu Veränderungen und Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes führen. Die Auswirkungen sind:

Schutzgut Boden
- Versiegelung von 100 m² durch frühere Überbauung (Parkplatz) vorbelasteten Boden für die
   Schiffsaufstellung
- Teilversiegelung von 150 m² Boden für zugehörigen wasserdurchlässigen Wegebelag
- punktuelle Eingriffe für die Aufstellung von nicht dauerhaften Kunstinstallationen
- Neuversiegelung von 590 m² gebäudenahen Grünflächen durch die Erweiterung,
   Entsiegelung von ca. 57 m² durch die Umplanung, die restlichen 880 m² der 
Erweiterungsfläche sind bereits teil- oder vollversiegelt.

Schutzgut Wasser
- keine bleibenden Auswirkungen

Schutzgut Klima/Luft
- minimale Verringerung der Verdunstung durch die Überbauung mit Schiff und Erweiterung,
  keine bemerkbaren Auswirkungen

Schutzgut Arten und Lebensräume
- allgemeiner Verlust von Flächen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen im Bereich Schiff mit
   Zuwegungen sowie im Bereich Erweiterung. Diese Eingriffe sind aufgrund der Vorbelastung 
   durch den früheren Parkplatz bzw. durch Überbauung versiegelter Flächen nur von
   untergeordneter Bedeutung, ebenso wie die der punktuellen Einbauten von Kunstwerken

Schutzgut Landschaftsbild
- Attraktivitätssteigerung für den Menschen durch thematisch passende Einbauten ohne
  negative Wirkung auf die Umgebung

Schutzgut Mensch
- Erweiterung kultureller Angebote

Schutzgut Kultur- und Sachgüter
- keine Auswirkungen

  Bei Nichtdurchführung der Planung bestünde der Status quo fort ohne die geringfügigen 
Beeinträchtigungen von Arten und Lebensräumen bzw. Boden, aber auch ohne die positiven 
Auswirkungen auf den Standort Buchheim-Museum in Bezug auf künstlerische Bildung 
(Malschule) bzw. Standortstärkung durch die zusätzlichen Attraktionen Kunstinstallationen bzw.
Landmarke Schiff.
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2.3 Geplante Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

a) Vermeidungsmaßnahmen

Nach § 13 des Bundesnaturschutzgesetzes sind erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Alle Möglichkeiten zur Vermeidung der 
Eingriffserheblichkeit sind auszuschöpfen bzw. alle vermeidbaren Beeinträchtigungen zu  unter-
lassen. Nach Überprüfung der Lage und der landschaftlichen Situation verbleiben die unter 
2) aufgeführten Eingriffe in der Erweiterungsfläche im Norden und müssen deshalb minimiert und 
ausgeglichen werden:

b) Minimierungsmaßnahmen

Die durch einen Eingriff bedingten Auswirkungen auf den Naturhaushalt, das Landschaftsbild und 
den Erholungswert eines Landschaftsraumes sind zu minimieren.
Es sind folgende Maßnahmen zur Eingriffsminimierung vorgesehen:

Schutzgut Flächen / Boden
- Positionierung des Schiffes und der Erweitrung auf einer vorbelasteten Fläche
- Flächenbegrenzung der Grundfläche des Schiffes max. 100 m², (Festsetzung A5 im BP), bzw. 
   auf 530 m² durch Planzeichen (blaue Linie)
- Breitenbegrenzung der Zuwegungen auf max. 1,80m (Festsetzung durch Planzeichen) zzgl.
- Materialfestsetzung Kiesbelag für neue Wege bzw. überarbeitete Feuerwehrabfahrt als
   wasserdurchlässig    (Festsetzung A9) 
- Begrenzung der Aufstellungen von Kunstwerken durch Festsetzung der Maximalgrößen,
   Maximalzahl und Ausschluss der Biotopbereiche als Aufstellflächen (Festsetzung A13)
- Festsetzung zur Beibehaltung des bestehenden Geländes (Festsetzung A15)

Schutzgut Wasser
- Materialfestsetzung Kiesbelag für neue Wege bzw. überarbeitete Feuerwehrabfahrt als
   wasserdurchlässig    (Festsetzung A9) 
- Begrünung der UG-Erweiterung im Nordwesten durch Bodenüberdeckung (Festsetzung A10)
- Festsetzung zur Versickerung vor Ort (Festsetzung A16)

Schutzgut Klima / Luft
- Materialfestsetzung Kiesbelag für neue Wege bzw. überarbeitete Feuerwehrabfahrt als
   wasserdurchlässig    (Festsetzung A9) 
- Begrünung der UG-Erweiterung im Nordwesten durch Bodenüberdeckung (Festsetzung A10)
- Festsetzung zur Versickerung vor Ort (Festsetzung A16)

Schutzgut Arten / Lebensräume
- Positionierung des Schiffes auf einer vorbelasteten Fläche
- Flächenbegrenzung Grundfläche des Schiffes max. 100 m², (Festsetzung A5 im BP)
- Breitenbegrenzung der Zuwegungen auf max. 1,80m (Festsetzung durch Planzeichen)
- Begrünung der UG-Erweiterung im Nordwesten durch Bodenüberdeckung (Festsetzung A10)
- genaue Festsetzung der Ausgleichspflanzung, auch für notwendige Baumfällungen, mit Art, 
  Pflanzgröße und autochthoner Herkunft   (Festsetzung A11)
- Ausschluss der Biotopbereiche als Aufstellflächen für die Kunstwerke (Festsetzung A13)
- Baumschutzfestsetzungen durch Ausschluss von schädigenden Maßnahmen im Wurzelbereich 
  (Festsetzung A13)
- Festsetzung von sockellosen Zäunen mit Bodenfreiheit (Festsetzung A14)
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Schutzgut Landschaftsbild
- Positionierung des Schiffes und der Erweiterung in schlecht oder nicht einsichtigen Bereichen
   mit Gehölzeingrünung
- Festsetzung der max. Oberkante Schiff auf 596 m üNN (Festsetzung A7)
- Begrünung der UG-Erweiterung im Nordwesten durch Bodenüberdeckung (Festsetzung A10)
- Festsetzung zur Beibehaltung des bestehenden Geländes sowie zur Begrünung der neuen ca. 
1,20m hohen Stützmauer der Feuerwehrabfahrt (Festsetzung A15)

c) Ausgleichsmaßnahmen

Wegen des überschaubaren Eingriffs in die Schutzgüter (Schiffsaufstellung, Anlage von 
wassergebundenen Wegen, keine weiteren Bebauungen oder sonstigen Versiegelungen) und dem 
Fehlen der Referenzgröße GRZ für die Vorhaben lässt sich das Vorhaben nicht den Kategorien des 
Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ zuordnen.

Als Kompensation für die Eingriffe durch die Anlage von wassergebundenen Wegen wird 
pro 100 m² Eingriffsfläche die Pflanzung von 1 Stieleiche festgesetzt. Bei der Eingriffsfläche von 
150 m² ergibt sich ein Bedarf von 2 Eichen.
Als Kompensation für den Eingriff durch die dauerhafte Aufstellung des Schiffes wird wegen der 
Vorbelastung durch den früheren Parkplatz (aufgekiester Boden) pro 50 m² Eingriffsfläche die 
Pflanzung von 1 Stieleiche festgesetzt. Bei der Eingriffsfläche von max. 100 m² ergibt sich ein 
Bedarf von 2 Eichen.
Insgesamt wird als Ausgleich die Pflanzung von 4 Stieleichen als Hochstämme festgesetzt. 
Die 4 Eichen werden im Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf der Fl. Nr. 239 am südöstlichen
Parkeingang gepflanzt. Ein neugepflanzter Baum steht als "Torwirkung" am Beginn des 
bestehenden Weg gegenüber eines Bestandsbaumes, die anderen drei Neupflanzungen leiten 
östlich des Weges den Besucher auf das Museum zu. Auf diese Weise erfüllen die Bäume neben 
ihren vielfältigen ökologischen Funktionen auch gestalterische Aufgaben.
Die Mindestpflanzgröße für die Stieleichen (Quercus robur) beträgt 
H 3xv aewSt mDB STU 18-20cm. Es ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden.
Das Ausgleichsgrundstück Fl. Nr. 239 Gemarkung Bernried befindet sich im Eigentum der 
Gemeinde Bernried und ist dadurch gesichert.

Als Kompensation für die Museumserweiterung wird in Ermangelung eines geänderten GRZ-
Wertes für die bereits versiegelten Flächen (880 m²) ein Ausgleichsfaktor von 1,0, für die neu 
versiegelten Grünflächen (590 m²) ein Ausgleichsfaktor von 2,0, bedingt durch die Lage im LSG, 
kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Ausgleichsflächenbedarf von 2.060 m². 
Der Ausgleich mit 2.060 m² wird vorgenommen als Maßnahme für das Schutzgut 'Arten und 
Lebensräume', durch Festsetzung eines Teilbereichs des weiten Wiesenhangs westlich des 
Museums. Auf dieser Ausgleichsfläche soll als langfristiges Ziel eine artenreiche 
Flachlandmähwiese entwickelt werden. Diese ökologisch sehr wertvollen Wiesen verschwinden in 
ganz Bayern und auch Umland des Bebauungsplanes nach und nach.
Um das Entwicklungsziel zu erreichen, sind regelmäßige Pflegemaßnahmen anhand eines noch 
näher zu präzisierenden Pflege- und Entwicklungsplans durchzuführen. Der Pflege- und 
Entwicklungsplan wird nach einer Erfassung und Bewertung des aktuellen Vegetationsbestandes im
Frühjahr 2019 als Ausgangszustand in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde am Landratsamt Weilheim-Schongau zeitnah erstellt.

Daher wird folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen:
Für die vorgesehenen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild ist unter Anwendung des 
Leitfadens zur Eingriffsregelung des Bayerischen Umweltministeriums ein Ausgleich notwendig, 
dieser erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches auf einer Teilfläche der Flur Nr. 242, mit 2.060 m² 
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durch die im zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplan festgelegten Pflegemaßnahmen.
Die Ausgleichsfläche befindet sich im Eigentum der Deutschen Rentenversicherung Süd.
Die geplante Ausgleichsmaßnahme ist in Abstimmung mit der UNB spätestens mit Fertigstellung 
der Erweiterung umzusetzen. Sie ist vor Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes zu 
sichern durch eine notariell bestellte beschränkt persönliche Grunddienstbarkeit zugunsten der 
Gemeinde Bernried und des Freistaats Bayern, vertreten durch die Untere Naturschutzbehörde am 
Landratsamt Weilheim.
Die Ausgleichsfläche ist sodann dem Landesamt für Umwelt im Ökoflächenkataster zu melden (Art. 
9 Satz 4 BayNatSchG). 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten im Geltungsbereich

Im Zuge der Planung wurden für die Aufstellung des damals angedachten temporären 
Zirkuszeltes im Park vier alternative Standorte geprüft. Das Ergebnis ist in der Anlage 1 zur 
Begründung (Untersuchte Standorte auf dem Baugrundstück) dargestellt. Darauf wird 
verwiesen. 
Auch für den dauerhaften Standort für die zurückgenommene Alternative, das Schiff, kommen 
dieselben Argumente zum Tragen, so dass auch für dieses der jetzige Standort der günstigste 
ist.

3. Zusätzliche Angaben

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung

Der Umweltbericht beruht auf genauen Geländebegehungen und Informationen aus 
einschlägigen übergeordneten Planungen und Programmen.

3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen

Es ist vorgesehen, zwei Jahre nach Baufertigstellung gemeinsam mit der Unteren 
Naturschutzbehörde zu überprüfen, ob die aufgeführten Minimierungsmaßnahmen 
(Versickerung von Niederschlagswasser, Wege mit wassergebundenem Belag, 
Baumpflanzungen) durchgeführt worden sind. Andernfalls ist eine Nachberechnung der 
Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.
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3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Planung erfolgt in einem historischen Park. Es wird hauptsächlich der Bestand 
festgeschrieben, geändert wird die Aufstellung eines Schiffes für die Malschule des Museums, 
eine Erweiterung des Museums auf seiner Nord- und Südseite, sowie die planungsrechtliche 
Regelung der Aufstellung von Kunstinstallationen in den Freianlagen. 
Die verbleibenden Auswirkungen können innerhalb des Geltungsbereiches vollständig 
kompensiert werden.
Für die Neuaufstellung eines Schiffes mit den notwendigen Zuwegungen werden als Ausgleich 
4 Stieleichen, auf einer Flur Nr. der Gemeinde Bernried, gepflanzt.
Als Kompensation für die Erweiterung des Museums werden 2.060 m² des Wiesenhangs 
westlich des Museums anhand eines Pflege-und Entwicklungsplanes zu einer artenreichen 
Mähwiese entwickelt. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden keine Eingriffe vorbereitet,welche die
Verletzung von Verbotstatbeständen des § 44 (1) BNatSchG wahrscheinlich erscheinen lassen,
sofern die formulierten Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt werden.
Schutzgebiete werden nicht beeinträchtigt.

Erstmals aufgestellt (zum Inhalt 'Installation Zirkuszelt und Kunstwerke') durch:
Christoph Goslich
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
Wolfsgasse 20
86911 Dießen – St. Georgen

16. Mai 2018

Überarbeitet  (zum adaptierten Inhalt 'Installation Malschiff und Kunstwerke, Erweiterung') 
durch:
carpinus
Landschaftsarchitektur Digmayer
Krokusstr. 32
80689 München
Tel. 089 / 120 96 003; mobil 0179-527 12 02
digmayer@carpinus.de

München, den 16.05.2019, redaktionell ergänzt 04.07.2019

geändert im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes 14.09.2023

Dagmar Digmayer Landschaftsarchitektin
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Erweiterung vorh.

Unterbauung

Erweiterung Museum

und Umbau 

FW-Abfahrt m
it 

Begleitflä
chen

Erweiterung Café

Quelle Auszug Digitales Orthofoto: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayern Atlas, 2018
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Übersicht Eingriff Erweiterung
M 1:400

Nr. 121-18-7.1a @A3
16.05.19 redakt. erg. 04.07.2019
a überplant 14.09.2023

Eingriffsfläche Erweiterung 1.470 m² - davon:
 
- schon versiegelte Flächen: 325 m²

- schon teilversiegelte befest. Flächen: 612 m²

- Grünflächen (Beetfläche, Wiese): 590 m²

- nicht veränderter Baumstandort: 70 m²

(neu entsiegelte Fläche: 57 m²)

Baum vsl. zu entfernen

Ausgleichsberechnung überarbeitet:

Eingriff in

- teilversiegelte und versiegelte Flächen: 937 m²
  abzgl. entsiegelte Fläche im Eingriffsbereich ./. 57 m²
  = 880 m²
  Ausgleichsfaktor: 1,0 => 880 m²

- unversiegelte Flächen: 590 m²
  Ausgleichsfaktor: 2,0 => 1.180 m²

Ausgleichsflächenbedarf gesamt: 2.060 m²
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Eingriffsbereich

Ausgleichsfläche 2.060 m²

Ausgleichsfläche für Museumserweiterung

Entwicklungsziel: Artenreiche Flachlandmähwiese
Pflegemaßnahmen lt. Umweltbericht zum BP
Flächengröße: 2.060 m2

Quelle Auszug Digitales Orthofoto: Bayerische Vermessungsverwaltung, Bayern Atlas, 2018
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Dipl.-Biologe Martin Kleiner 
Kolbengasse 9 

82487 Oberammergau 
Telefon/Telefax 08822 4237 

kleiner@bn-gap.de 
 

Stand 08.08.2019 
 

 
 
Bebauungsplanung "Buchheim Museum der Phantasie", Ausgleich  
Gemeinde Bernried, Landkreis WM 
 
Naturschutzfachliche Bewertung   
 
Nach § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Natur und Landschaft auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für 
die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, dass 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 
• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume 

sowie 
• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft auf Dauer gesichert sind. 
 

Am 03.05.2019 fand ein Ortstermin statt, um naturschutzfachliche Fragen bezüglich 
des naturschutzrechtlichen Ausgleichs zum Bebauungsplan Buchheim Museum der 
Phantasie zu beleuchten. 
 
 
Hubschrauberwiese Buchheim Museum der Phantasie 
 
Am nördlichen Rand der "Hubschrauberwiese" liegt eine Mulde. Die festgelegte 
Ausgleichsfläche umfasst prinzipiell dieses Bodenobjekt. Die Mulde wird umgeben 
von im Gegensatz zur Restwiese eher mageren und beim Ortstermin tendenziell mit 
Schmetterlingen angereicherten Flächen (Flächen nördlich/oberhalb der in der 
beiliegenden Grafik gelb markierten Linie). In der Mulde selbst dominiert eher 
biomassereiche Vegetation. Um die Mulde mittel- und langfristig floristisch 
biomasseärmer und in der Folge artenreicher zu entwickeln, wird vorgeschlagen, die 
Mulde selbst dreimal pro Jahr zu mähen (Mahdzeitpunkte: Ende Mai, Ende Juli und 
Ende September), die Muldenränder bzw. -kuppen, wie auch den Rest der 
Hubschrauberwiese zweimal pro Jahr (Mahdzeitpunkte: Ende Juni und Ende 
August). Die verschiedenen Mahdtermine minimieren zudem die faunistischen 
Mahdschäden bzw. unterstützen unterschiedliche Lebenszyklen im (insbesondere 
Schmetterlings-)Faunenbestand.   

 
Martin Kleiner 



 

Muldenrand  Entwicklungsziel: „Artenreiche Flachlandmähwiese“ 
(Biotoptyp G 21 gem. Biotopwertliste der BayKompV), 
zwei Mähtermine Ende Juni und Ende August, 
Abführen des Mähgutes, keine Düngung 
 

Mulde  Entwicklungsziel: „Artenreiche Flachlandmähwiese“ 
(Biotoptyp G 21 gem. Biotopwertliste der BayKompV), 
drei Mähtermine Ende Mai, Ende Juli und Ende September, 
Abführen des Mähgutes, keine Düngung 
 





1) keine Düngung, keine Pflanzenschutzmittel

2a) Dreischürige Mahd (Mulde)

Zeitpunkt erster 
Schnitt: Ende Mai

Schnitthöhe: 4-6cm;
Mähgut möglichst zwei Tage auf der Fläche belassen (Aussamen der Kräuter), 
danach Mähgut entfernen.

Zeitpunkt zweiter
Schnitt: Ende Juli

Schnitthöhe: 4-6cm
Mähgut möglichst zwei Tage auf der Fläche belassen (Aussamen der Kräuter), 
danach Mähgut entfernen.

Zeitpunkt dritter 
Schnitt: Ende September

Schnitthöhe: 4-6cm
Mähgut möglichst zwei Tage auf der Fläche belassen (Aussamen der Kräuter), 
danach Mähgut entfernen.

2b) Zweischürige Mahd (Muldenrand, Restfläche)

Zeitpunkt erster 
Schnitt: Ende Juni (Johannischnitt).

Schnitthöhe: 4-6cm
Mähgut möglichst zwei Tage auf der Fläche belassen (Aussamen der Kräuter), 
danach Mähgut entfernen.

Zeitpunkt zweiter
Schnitt: Ende August

Schnitthöhe: 4-6cm
Mähgut möglichst zwei Tage auf der Fläche belassen (Aussamen der Kräuter), 
danach Mähgut entfernen.

3) Abschleppen und Abwalzen bei Bedarf
(z.B. wegen Wühlmäusen und Maulwurfshügeln)

Zeitpunkt: Frühjahr

4) Maßnahmen gegen unerwünschten Fremdartenbesatz bei Bedarf
(z.B. wegen sich ausbreitenden Kräutern wie Neophyten, Sauerampfer, Kratzdistel o.ä.)

- ein gezielter, sehr tiefer Schnitt (max. 2-3cm Höhe) vor Aussamen der betreffenden Arten
-  u.U. gezieltes Ausstechen der Pflanzen.

Aufgestellt: 11.10.2019
überarbeitet 14.09.2023

Dagmar Digmayer
Landschaftsarchitektin


